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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Zweckverbandsversammlung 18.12.2025 3 

 

 

Betreff: 

Wahl einer/s Vorsitzenden und einer/s stellvertretenden Vorsitzenden der 

Zweckverbandsversammlung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Zweckverbandsversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode der Räte gemäß  

§ 5 Abs. 3 Satz 1 und § 5 Abs. 4 der Satzung des Zweckverbandes folgende Mitglieder zur/m 

Vorsitzenden und zur/m stellvertretenden Vorsitzenden: 

 

Vorsitzende/r 
der Zweckverbandsversammlung 

Stellvertretende/r Vorsitzende/r 
der Zweckverbandsversammlung 
 

 
 
 

 

   

Sachdarstellung:  

Die Zweckverbandsversammlung wählt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 der Satzung des 

Zweckverbandes in ihrer ersten Sitzung aus der Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n 

stellvertretenden Vorsitzende/n. Gemäß § 5 Abs. 4 der Zweckverbandssatzung müssen 

die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende verschiedenen 

Zweckverbandsmitgliedern angehören.  

Für die Wahl gilt das Wahlverfahren gemäß § 50 Abs. 2 GO NRW entsprechend.  

 

Rechtslage / Zuständigkeit: 

siehe Sachverhalt 

Datum Beschlussvorlage Nr.  

 03.12.2025 ZVV 5/2025 

X 

X 
 

X 

öffentlich 

nicht öffentlich 



Beschlussvorlage 
 
 

Folgen: 

entfällt 

 

Finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung: 

keine Auswirkungen 

 

 

 

 

 

Der Zweckverbandsvorsteher 

Christian Pospischil 


